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Beschlussvorlage 
 

 

Beschluss über das Bilden der Ausschüsse im Benennungsverfahren (oder: Wahl der 

Ausschussmitglieder) 

 

 

Beratungsfolge: 
 

Gremium Am Status 

Gemeindevertretung 13.04.2016 öffentlich 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Besetzung der nach § 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Cölbe zu bildenden Ausschüsse wird 

nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen gemäß § 62 Abs. 2 HGO vorgenommen. Die Fraktionen 

haben bis zum 20. April 2016 die Ausschussmitglieder schriftlich an das vorsitzende Mitglied der 

Gemeindevertretung zu melden. Zur konstituierenden Sitzung der einzelnen Ausschüsse soll unter 

Einhaltung der Ladungsfrist durch das vorsitzende Mitglied der Gemeindevertretung umgehend 

eingeladen werden.  

 

 

Begründung: 

Die Hauptsatzung der Gemeinde Cölbe bestimmt in § 2, dass zur Vorbereitung von Beschlüssen 

der Gemeindevertretung folgende Ausschüsse zu bilden sind: 

 

1. Haupt- und Finanzausschuss 

2. Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss 

3. Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 

 

Jeder Ausschuss hat fünf Mitglieder. 

 

Die Mitglieder der Ausschüsse werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, § 55 

Abs. 1 HGO. Die Fraktionen reichen dazu Wahlvorschläge ein. 

 

Anstatt der Wahl der Ausschussmitglieder kann die Gemeindevertretung beschließen, dass sich 

alle oder einzelne Ausschüsse nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zusammensetzen (§ 62 

Abs. 2 HGO). In diesem Fall werden die Ausschussmitglieder der oder dem Vorsitzenden der 
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Gemeindevertretung von den Fraktionen schriftlich benannt. 

 

Nach dem Verfahren Hare-Niemeyer (Anzahl der auf die jeweilige Partei oder Wählergruppe 

entfallenden Sitze, multipliziert mit der Anzahl der zu vergebenden Stellen, dividiert durch die 

Gesamtzahl der Sitze, hier Mitglieder der Gemeindevertretung) steht den einzelnen Fraktionen 

folgende Anzahl von Sitzen zu: 

 

CDU   1 Sitz  (7 x 5 / 27 = 1,30) 

SPD   2 Sitze  (9 x 5 / 27 = 1,67) 

GRÜNE  1 Sitz  (6 x 5 / 27 = 1,11) 

Bürgerliste  1 Sitz  (5 x 5 / 27 = 0,92) 

  

 

 

Ziel und Gesamtkosten bei Projekten, Kostendeckungsgrad, Deckung::   

Besetzung der Ausschüsse 

 

Maßnahme wurde auf Förderfähigkeit geprüft 

./.  

 

Anlagen:  

./.  

 

Beteiligte: 

OrgB I 0.11  
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